
ThüringenStrom.sozial 

Die Energieexperten übernehmen Verantwortung – mit dem 

Stromprodukt ThüringenStrom.sozial. Dieses Produkt ist speziell für 

bedürftige und sozial schwache Menschen im Grundversorgungs-

gebiet von E.ON Thüringer Energie gedacht. Der Vorteil des Pro-

duktes liegt im Wegfall des Grundpreises, Sie bezahlen lediglich 

Ihren Verbrauchspreis.

Energie mit Verantwortung

ThüringenStrom.sozial orientiert sich preislich an der aktuellen 

Grund- und Ersatzversorgung der Haushaltskunden von E.ON Thü-

ringer Energie. Das Produkt wird nur für den privaten Haushalts-

bedarf angeboten und steht maximal 4.000 Kunden zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie, dass ThüringenStrom.sozial eine freiwillige 

Leistung der E.ON Thüringer Energie darstellt, auf die kein Rechts-

anspruch besteht.

Voraussetzungen für den Bezug von ThüringenStrom.sozial

•	 Sie wohnen im Grundversorgungsgebiet der E.ON Thüringer 		

	 Energie.

•	 Sie besitzen einen aktuellen Rundfunkgebührenbefreiungsbe-

	 scheid der GEZ, welcher noch mindestens 3 Monate gültig ist.

•	 Sie dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung gegenüber der 

	 E.ON Thüringer Energie keine offenen Forderungen von mehr 

	 als 100 Euro haben.



Sie möchten ThüringenStrom.sozial beantragen oder wünschen 
eine Beratung? Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

T 0 36 41-8 17 11 11
F 0 36 41-8 17 11 18

E.ON Thüringer Energie  

PF 10 07 62   07707 Jena

kundenservice@eon-thueringerenergie.com

www.eon-thueringerenergie.com 

Der für die E.ON Thüringer Energie gültige Verhaltenskodex ist 

unter www.eon-thueringerenergie.com einsehbar.

      
        
  

Möchten auch Sie als Kunde von E.ON Thüringer Energie 
bundesweit kostenlos* telefonieren?
*	 Infos und Anmeldung unter www.eon-thueringerenergie.com

	 oder T 0800-88 88 20 0 (kostenlose Rufnummer)

Was Sie noch beachten müssen

•	 Bis spätestens vier Wochen nach Ablauf der Rundfunkgebüh-

	 renbefreiung der GEZ müssen Sie für den ordnungsgemäßen 

	 Weiterbezug von ThüringenStrom.sozial gegenüber E.ON Thü-

	 ringer Energie eine neue Rundfunkgebührenbefreiung der 

	 GEZ vorlegen. Diese muss dann wieder mindestens drei 

	 Monate gültig sein. 

•	 Weisen Sie innerhalb eines Monats keine neue Rundfunkge-

	 bührenbefreiung der GEZ nach, so fallen Sie automatisch in die 

	 Grundversorgung für Haushaltskunden. 

• 	ThüringenStrom.sozial gilt ausschließlich für die im Vertrag 

	 angegebene Verbrauchsstelle. Im Falle eines Umzuges ist der 

	 Abschluss eines Neuvertrages notwendig.
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